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Stadt Bielefeld 

Der Oberbürgermeister 
 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Ausschank von  

Getränken und/oder Abgabe von Speisen aus besonderem Anlass  
Vorübergehende Gaststättenerlaubnis gem. § 12 Gaststättengesetz (GastG) bzw.  Ausnahme vom 

Erfordernis der Reisegewerbekarte gem. §55a Gewerbeordnung (GewO) 
 

Antragssteller/in 
Firma/Verein oder Name, Vorname 

      

 

Kontakt 
E-Mail 

      

Telefon/Mobilfunk 

      

 

Angaben zur Veranstaltung 
Anschrift Veranstaltungsort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Platz) 

      

Anlass 

      

Datum der Veranstaltung 

      

Betriebszeiten 

      

 im Zelt           (ca.      m²) 

 im Gebäude  (ca.      m²) 

 im Freien       (ca.      m²) 

      Veranstaltungsfläche wird eingezäunt 

      Bühne (     m²) / Leinwand (     m²) vorhanden 

Es werden insgesamt       Besucher erwartet. Davon       gleichzeitig. 

 Sitzplätze an Tischen (ca.       Plätze) 

 Sitzplätze in Reihen  (ca.       Plätze) 

 Stehplätze (ca.       Plätze) 

Angeboten werden 

 ausschließlich alkoholfreie Getränke 

 alkoholfreie und alkoholische Getränke 

Die Getränke werden abgegeben von 

 dem o.g. Antragssteller 

       

Es sollen folgende Speisen abgegeben werden: 

 Imbisstypische Speisen (Pommes, Bratwurst, Pizza, Burger etc.) 

 Sonstige:       

Die Speisen werden abgegeben von 

 dem o.g. Antragssteller 

       

Die Speisen werden geliefert/eingekauft von 

 dem o.g. Antragssteller 

       

Feilbieten von  

      

Verantwortliche/r für den Ablauf der Veranstaltung (Name, Vorname, Anschrift): 

      

Telefon (zur Erreichbarkeit während der Veranstaltung) 

      

Programmablauf (z.B. Musik, Pyrotechnik, Tombola): 
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Angaben zur juristischen Person (wenn Antragsteller eine juristische Person oder ein Verein ist) 
Firma/Verein 

      

eingetragen im Handels-/Vereinsregister 

Amtsgericht       

unter Nr. 

      

 

Personalien der/des Antragsteller/in bzw. Vertreters der juristischen Person/des Vereins 
Name, Vorname ggf. Geburtsname 

      

Geburtsdatum, Geburtsort 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

      

 

Ich versichere, dass ich zur Nutzung der Fläche berechtigt bin. 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Wenn Sie sich mit einem Anliegen an die Stadt Bielefeld wenden, verarbeitet diese im erforderlichen Umfang Ihre 

personenbezogenen Daten. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Bielefeld 

sowie zum Datenschutz im Zusammenhang mit Ihrem gewerberechtlichen Anliegen können der Homepage der 

Stadt Bielefeld oder dem Aushang im Dienstgebäude entnommen werden. Auf Wunsch wird Ihnen eine 

Datenschutzerklärung auch ausgehändigt. 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Datum      Unterschrift Antragsteller/in 
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Weitere Informationen zum Gestattungsantrag 
 

Benötigte Unterlagen neben dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsvordruck: 

 Maßstabsgerechter Lageplan (1:500 o. 1:1000) mit eingezeichneten Ständen, Fluchtwegen, Tischen, etc. 

o Der OnlineKartendienst der Stadt Bielefeld bietet die Möglichkeit Ausschnitte als PDF- oder PNG-Datei 

maßstabsgerecht zu generieren 

 Liste der Standbetreiber (Name, Anschrift, Ansprechpartner, Benennung der Angebote, z. B. Burger, 

alkoholische Getränke) 

o Sofern die Standbetreiber im Besitz einer Reisegewerbekarte sind, reichen Sie bitte von den 

Reisegerwerbekarten eine Kopie ein 

 

Verwaltungsgebühr: 

Der Gebührenrahmen beträgt 25,00 € - 1.000,00 €. Im Sinne des § 16 des Gebührengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) wird ein Vorschuss erhoben. (siehe Hinweise) 

 

Grundgebühr ohne Ermäßigungen/Mehraufwände 

Gestattung gem. § 12 GastG 

 Ausschank von alkoholischen und alkoholfreien Getränke und Abgabe von Speisen 

150,00 € 

Ausnahme vom Erfordernis der Reisegewerbekarte gem. §55a GewO 

 Ausschank von alkoholfreien Getränken und/oder Abgabe von Speisen  

 Feilbieten von Waren 

75,00 € 

 

Hinweise: 

 Die Gebührenfestsetzung erfolgt entsprechend des tatsächlichen Verwaltungsaufwandes und des 

wirtschaftlichen Vorteils nach der abschließenden Entscheidung über Ihren Antrag. 

 Insb. bei kurzfristiger Beantragung kann keine Abschließende Entscheidung über Ihren Antrag garantiert 

werden. In diesen Fällen wird die Gebühr anteilig des entstandenen Verwaltungsaufwandes erstattet. 

 Die Gebühren werden pro Standbetreiber erhoben. 

 Dieser Antrag schließt etwaige andere Erlaubnisse z.B. Sondernutzungserlaubnisse und baurechtliche 

Genehmigungen nicht ein. 

 

Je nach Stadtbezirk erhalten Sie weitere Informationen unter der folgenden Telefonnummer 

Stadtbezirk Anschrift 
Telefon 

0521 / 51- 

Mitte, Schildesche, Stieghorst, Dornberg, Gadderbaum 
Ordnungsamt Bielefeld 

Ravensberger Park 5 
-2200 

Brackwede 
Bezirksamt Brackwede 

Germanenstr. 22 
-5225 

Heepen 
Bezirksamt Heepen 

Salzufler Str. 13 
-2035 

Sennestadt 
Bezirksamt Sennestadt 

Lindemann-Platz 3 
-5613 

Senne 
Bezirksamt Senne 

Windelsbleicher Str. 242 
-5502 

Jöllenbeck 
Bezirksamt Jöllenbeck 

Amtsstr. 13 
-6606 

Oder per E-Mail: gewerbe@bielefeld.de 

 


